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Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim Kenntnisnahme 05.10.2023 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zum  Antrag Nr. 0686/2023 (SPD), Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim 
hier: Parkplätze mit Photovoltaikanlagen überdachen 
 
 
Mainz, 26.09.2023 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

 
 
 
Stellplatzüberdachungen sind bauliche Anlagen, die als Nebenanlagen auf dem Baugrundstück 
durch das öffentliche Baurecht auf ihre Zulässigkeit geprüft werden. Geregelt ist die Zulässigkeit 
von Anlagen zur Nutzung solarer Energie im Baugesetzbuch (BauGB) sowie in der Landesbauord-
nung (LBauO). 
 
Bei den Regelungen des öffentlichen Baurechtes handelt es sich um landes- und bundesrechtli-
che Vorgaben. 
 
Eine Änderung kann daher nur auf dieser Ebene erfolgen. 
 
Mit dem Landessolargesetz  (LSolarG), das ab dem 01.01.2023 in Kraft getreten ist, wird eine 
Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gewerbeneubauten mit mehr als 
100 m² Nutzfläche und auf zu errichtenden Überdachungen von neuen gewerbezugehörigen 
Parkplätzen ab 50 Stellplätzen eingeführt. 
 
Im Ortsteil Hechtsheim sind Möglichkeiten zur Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Ener-
gie vorhanden. 
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